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Platzordnung 
 

Diese Ordnung soll zum besseren Miteinander auf dem Übungsplatz dienen.  
Um den Ausbildungs- und Übungsbetrieb reibungslos durchzuführen und den Aufenthalt auf unserem Platz und in der Umgebung 

für alle positiv und möglichst ohne Probleme gestalten zu können, sind folgende Grundsätze zu beachten und einzuhalten. 

Es besteht die Verpflichtung, den Hund zu Erziehen und Auszubilden. 

Die dabei verwendeten Methoden müssen die gesicherten Kenntnisse der Verhaltenswissenschaften, insbesondere der Kynologie 
berücksichtigen. Zur Erreichung des Erziehungs- Ausbildungs- oder Trainingseffekts ist die gewaltfreie und für den Hund positive 
Methode einzusetzen. 
Nicht artgerechte Ausbildungs- Erziehungs- und Trainingsmittel werden grundsätzlich abgelehnt. 

1.In der Umgebung und auf dem Hundeplatz sind die Hunde an der Leine zu führen. 
 Den Anordnungen des Vorstandes und der Übungsleiter/Trainer hinsichtlich des An- oder Ableinens der Hunde ist unbedingt Folge zu 
leisten. 

2. Das Betreten und Gassi gehen in den anliegenden Futterwiesen ist nicht erlaubt. 

3.Verunreinigung des Platzes und der Umgebung 

Es ist darauf zu achten, dass die Hunde vor der Fahrt zum Übungsgelände ausreichend Gelegenheit haben sich zu entleeren. 
Dies soll auf keinen Fall auf dem Übungsgelände oder dem Weg vom Parkplatz zum Übungsgelände geschehen. Sollte es dennoch 
einmal passieren, so ist der Hundehalter verpflichtet, die Verunreinigung umgehend zu beseitigen. 

4.Impfung 

Zutritt haben nur Hunde, deren Besitzer/Hundeführer vorher den gültigen Impfschutz des jeweiligen Hundes nachgewiesen haben. 
  Jeder Hundehalter hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Hund über einen ausreichenden Impfschutz verfügt.Der Impfpass ist unauf- 
  gefordert einem Vorstandsmitglied oder Übungsleiter/Trainer vorzulegen.

5. Haftung 

Auch für die Dauer des Platzaufenthaltes bleibt der Hundehalter/Besitzer der verantwortliche Halter im Sinne des BGB  
  (Hundehaftpflichtversicherung vorlegen) 
 Die Teilnahme am Übungs- und Trainingsbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Gefahr! 
 Für Schäden und Unfälle jeglicher Art übernimmt der Club der Hundefreunde keinerlei Verantwortung oder Haftung. 
 Die Geräte sind nur für Hunde bestimmt, sie sind nicht als Turngeräte für Kinder geeignet.  

Eltern haften für ihre Kinder.

6. Übungs- und Trainingsbetrieb 

Die Übungs- und Trainingszeiten sind festgelegt (siehe Aushang) und sind  genauestens einzuhalten. 

 Grundsätzlich sollte auf pünktliches Erscheinen geachtet werden. 

 Bei Gruppenausbildungen und bestimmten Kursen ist ggf. ein Erscheinen ca 15 Minuten vor Beginn der Übungsstunde erforderlich  
  um die nötigen Geräte, Hindernisse usw  aufzubauen. Es liegt im Ermessen des Übungsleiters/Trainers, die Teilnahme sonst zu ver- 
  weigern. 

 Falls die Übungsleiter/Trainer oder der Vorstand nichts Gegenteiliges bekanntgeben, ist Freies Laufen und Spielen der Hunde 
  erlaubt. Hierbei hat jeder Hundeführer/Besitzer seinen Hund zu beobachten und sofort einzugreifen, wenn der Hund unerwünschtes 
  Verhalten zeigt.  
  Jeder Hundeführer/Besitzer hat sich in der Nähe seines Hundes aufzuhalten. 

 Um auf dem Übungsplatz eine möglichst reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist den Anordnungen der Übungs- 
  leiter/Trainer Folge zu leisten.Die Übungsleiter/Trainer sind in Absprache mit dem Vorstand berechtigt, einzelne Teilnehmer aus  
  gegebenem Anlass auf Dauer vom Übungs- und Ausbildungsbetrieb auszuschließen. 

 Das Betreten und die Benutzung des Übungsplatzes ist Hündinnen, die sich in der Läufigkeit befinden und kranken Hunden nur nach  
  Absprache mit dem Übungsleiter/Trainer gestattet 

 Während des Trainings dürfen keine Trainingshilfsmittel angewendet werden, die zu Leiden, Schäden oder Schmerzen bei 
 Hunden führen können 

 Das Benutzen von Stachel-, Korallen- und Würgehalsbändern ohne Zugstopp, Erziehungsgeschirren mit Zugwirkung unter 
den Achselhöhlen, Bell-Stop-Geräten und Strom- Elektroreizgeräten ist verboten. 

 Das Rauchen ist auf dem Übungsplatz untersagt.  
  Hiervon ausgenommen ist der abgegrenzte Sitzplatz-Bereich. 

Für die Dauer des Platzaufenthaltes erkennt jeder Benutzer/Besucher diese 
Platzordnung an. 

Trotz dieser notwendigen Verhaltensregeln wünschen wir Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt auf unserem Vereinsgelände. 

Lippstadt, den 18. August 2015 
Der Vorstand 


